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ROBUSTA-Verankerungsset zur nachträglichen Verankerung von Ankerstäben in 
Stahlbetonplatten  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst 14 Seiten und 32 Anlagen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-21.8-2113 vom 
23. September 2019. Der Gegenstand ist erstmals am 30. August 2004 allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen worden.   
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des 
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- 
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich 
 Zulassungsgegenstand ist das ROBUSTA-Verankerungsset. Es besteht aus folgenden 

Einzelteilen: 
- einseitig mit einem U-Blech zugeschweißtes Hüllwellrohr aus Stahl in den 

Durchmessern 80, 100, 125, 150 und 200 mm mit abnehmbarem Kunststoffdeckel,  
- Ankerstab (Gewindestange) aus Stahl in den Größen M12 bis M42, 
- Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032:2013-04, 
- Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089:2000-11 oder DIN EN ISO 7090:2000-11, 
- zugehörige Ankerplatte aus Stahl und 
- ROBUSTA-Ankermörtel 4-50-90 (nachfolgend Vergussmörtel genannt). 
Das Verankerungsset wird für Verankerungen in Stahlbetonplatten verwendet. Auf Anlage 1 
ist das Verankerungsset im eingebauten Zustand dargestellt. 

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich 
 Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung von nachträglichen 

Verankerungen von Ankerstäben in Stahlbetonplatten mit Hilfe des ROBUSTA-
Verankerungssets. 

 Dazu wird das Hüllwellrohr oberflächenbündig in die Stahlbetonplatte einbetoniert und bildet 
die Aussparung für den Ankerstab. Nach dem Erhärten der Platte und dem Entfernen des 
Kunststoffdeckels auf dem Hüllwellrohr wird der Ankerstab im Hüllwellrohr ausgerichtet und 
mit Vergussmörtel einbetoniert. 

 Die Verankerung darf unter statischer, quasi-statischer und seismischer Belastung in 
horizontalen (Boden-) Platten aus bewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von 
mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, 
Herstellung und Konformität" ausgeführt werden. 

 Der Einbau in Wände sowie die Überkopfmontage sind nicht zulässig. 
 Die Verankerung darf im gerissenen und ungerissenen Beton ausgeführt werden. 
 Die Verankerung ist als Einzelverankerung oder in Gruppen, die aus zwei oder vier gleichen 

Ankerstäben mit zugehörigem Hüllwellrohr bestehen, zulässig. 
 Sind Ankerstäbe, außenliegende Sechskantmutter und Unterlegscheibe aus galvanisch 

verzinktem Stahl darf die Verankerung nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener 
Innenräume angewendet werden. 
Sind Ankerstäbe, außenliegende Sechskantmutter und Unterlegscheibe aus nichtrostendem 
Stahl darf die Verankerung entsprechend der Korrosions-beständigkeitsklasse (CRC) III 
gemäß DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 
angewendet werden. 
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2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Stahlteile 
 Die Stahlteile des Verankerungssets müssen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen 2 

und 3 entsprechen. 
 Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und 

Toleranzen der Metallteile der Verankerung müssen den beim Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. 

2.1.2 Vergussmörtel 
Der ROBUSTA-Ankermörtel 4-50-90 muss der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwen-
dung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel" (Ausgabe Juli 2019) und 
den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. 
Die Druckfestigkeit des ROBUSTA-Ankermörtels 4-50-90 muss bei Prüfung nach 
DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und 
Vergussmörtel" (Ausgabe Juli 2019) im Alter von 24 h mindestens dem Wert der Frühfestig-
keitsklasse A entsprechen. 

2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Stahlteile 
 Das ROBUSTA-Verankerungsset darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert 

werden. 
 Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Verankerungssets muss vom Hersteller mit 

dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Länder gekennzeichnet sein. Zusätzlich ist das Werkzeichen, die 
Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung der Verankerung anzugeben. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Überein-
stimmungsbestätigung erfüllt sind. 

 Die Stahlteile des Verankerungssets werden mit dem Produktnamen, der Anzahl der Anker-
stäbe im Set (1er-, 2er-, oder 4er-Set), der Gewindegröße, dem Werkstoff (galvanisch 
verzinkt: "8" bzw. für nichtrostenden Stahl: "A") der Ankerstäbe und dem Längencode 
gemäß Anlage 8 bis 16 bezeichnet: z. B. ROBUSTA-Verankerungsset 4-fach Typ. 20-8-1. 

 Jedem Ankerstab ist gemäß Anlage 2, Bild 2 die Gewindegröße, das Materialkennzeichen 
und der Längencode nach Anlage 8 bis 16 einzuprägen. 

 Die erforderliche Setztiefe des Ankerstabs muss aus der in Anlage 1 und 2 dargestellten 
Markierung des Ankerstabs (Gewindefreistrich) ersichtlich sein. 

2.2.2 Vergussmörtel 
Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung des ROBUSTA-Ankermörtels 4-50-90 hat nach 
den Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zement-
gebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel" (Ausgabe Juli 2019) zu erfolgen. 

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 
2.3.1 Stahlteile 
2.3.1.1 Allgemeines 
 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Verankerung mit den Bestimmungen dieser 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Überein-
stimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den 
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.  
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 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 

2.3.1.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. 

 Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim 
Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan 
maßgebend.  

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile 
− Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den 

Anforderungen 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.3.2 Vergussmörtel 
Der Übereinstimmungsnachweis für den ROBUSTA-Ankermörtel 4-50-90 hat nach den 
Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem 
Vergussbeton und Vergussmörtel" (Ausgabe Juli 2019) zu erfolgen. 

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

3.1 Planung 
3.1.1 Allgemeines 
 Die Verankerung mittels ROBUSTA-Verankerungsset ist ingenieurmäßig zu planen. Unter 

Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruk-
tionszeichnungen anzufertigen, die die Lage der Verankerung einschließlich möglicher 
Maßabweichungen enthält. 

 Die Verankerung ist nur als Einzelverankerung oder in Gruppen, die aus zwei oder vier 
gleichen Ankerstäbe mit zugehörigem Hüllwellrohr gemäß Anlage 6, Bild 4 bestehen, 
zulässig. 
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 Bei Verankerungen am Bauteilrand mit Querbeanspruchung zum Rand dürfen nur die 
randnahen Ankerstäbe zur Lastaufnahme herangezogen werden. 

3.1.2 Minimale Achs- und Randabstände 
 Die in Anlage 17, Tabelle 4 angegebenen minimalen Achs- und Randabstände dürfen nicht 

unterschritten werden. 
3.1.3 Minimale Bauteildicke 
 Unterhalb des Verankerungssets ist bei einer weitmaschigen unteren Bewehrung eine 

Mindestbetondeckung von 5 cm einzuhalten. 
 Bei einer engmaschigen unteren Bewehrung mit großen Stabdurchmessern ist zwischen der 

Unterkante des U-Bleches des Verankerungssets und der Oberkante der unteren 
Bewehrung ein lichtes Maß von 5 cm einzuhalten. 

 Die Betondeckung gemäß DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 ist 
einzuhalten. 

3.2 Bemessung 
3.2.1 Allgemeines 
 Die Verankerung ist nach DIN EN 1992-4:2019-04 "Eurocode 2 - Bemessung und 

Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 4: Bemessung der 
Verankerung von Befestigungen in Beton" unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Hinweise und Ergänzungen zu bemessen. 

 Mit dieser Bemessung wird der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den 
Beton erbracht. 

 Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen. 
 Bei Verankerungen am Bauteilrand mit Querbeanspruchung zum Rand dürfen nur die 

randnahen Ankerstäbe zur Lastaufnahme herangezogen werden. 
 Zusatzbeanspruchungen, die in dem Ankerstab, im anzuschließenden Bauteil oder im 

Bauteil, in dem der Ankerstab verankert ist, aus behinderter Formänderung (z. B. bei 
Temperaturwechseln) entstehen können, sind zu berücksichtigen. 

3.2.2 Bemessung bei statischer und quasi-statischer Beanspruchung 
 Die Bemessung bei statischer und quasi-statischer Beanspruchung hat gemäß 

DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2 zu erfolgen. 
3.2.2.1 Nachweise ohne Zusatzbewehrung 

Stahlversagen 
 Die Widerstände NRk,s und die zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerte bei Zugbeanspruchung 

sind in Anlage 19, Tabelle 6 angegeben, die Widerstände VRk,s und die zugehörenden 
Teilsicherheitsbeiwerte bei Querbeanspruchung sind in Anlage 25, Tabelle 10 angegeben. 
Herausziehen 

 Der Nachweis für Herausziehen des Ankerstabes mit Ankerplatte (Kopfbolzen) aus dem 
Mörtel bzw. des Ankerstabes mit Ankerplatte (Kopfbolzen) mit dem Mörtel aus dem Hüllwell-
rohr ist nicht erforderlich. 
Kombiniertes Herausziehen und Betonausbruch 

 Der Nachweis für kombiniertes Versagen Herausziehen und Betonausbruch des Hüllwell-
rohrs mit Ankerstab (1er-Set) bzw. der Hüllwellrohre mit Ankerstäben (2er- und 4er Sets) 
darf entfallen. Voraussetzung hierfür ist, dass bei Verankerungen ohne Zusatzbewehrung 
zur Aufnahme der Zugkräfte der Nachweis für kegelförmigen Betonausbruch nach Gleichung 
(3.1) geführt wird. 
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  NRk,c   = αc · NRk,c,EN1992,4     (3.1) 
mit: 
 αc   = Reduktionsfaktor für den charakteristischen Widerstand bei kegel-

förmigen Betonausbruch: 
   Randferne Verankerungen (c1 > 2,5hef und c2 > 2,5hef): αc = 1,0 

  Randnahe Verankerungen (c1 ≤ 2,5hef, c2 > 2,5hef) und Verankerungen in 
der Bauteilecke (c1 ≤ 2,5hef, c2 ≤ 2,5hef): αc siehe Anlage 19, Tabelle 6 

  NRk,c,EN1992-4 = Charakteristischer Widerstand für den Nachweis des kegelförmigen 
Betonausbruch nach DIN EN 1992-4:2019-04, Gleichung (7.1): 

  Die effektiven Verankerungstiefen hef sowie die charakteristischen Achs- 
und Randabstände (scr,N und ccr,N) sind in Anlage 19, Tabelle 6 
angegeben.  

  Für Verankerungen im gerissenen und ungerissenen Beton beträgt der 
Faktor k1 = 8,9 und der Montagebeiwert γinst = 1,0. 

Spalten 
 Der Nachweis für Betonspalten ist nicht erforderlich. Es ist eine Spaltbewehrung 

entsprechend DIN EN 1992-4:2019-04, Gleichung (7.22) mit k4 = 0,5 vorzusehen. 
Betonkantenbruch 

 Der charakteristische Widerstand für Betonkantenbruch ist nach DIN EN 1992-4:2019-04, 
Abschnitt 7.2.2.5 zu berechnen, wobei der Durchmesser d und die Verankerungstiefe hef der 
Ankerstäbe zu verwenden ist. 
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 

 Beim Nachweis für Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite bei Querbeanspruchung 
nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.2.4 ist der Wert k8 = 2,0 und für NRk,c der Wert 
nach Gleichung (3.1) einzusetzen. 

3.2.2.2 Nachweise bei Anordnung einer Zusatzbewehrung  
Es darf nur bei folgenden Verankerungen eine Zusatzbewehrung zur Erhöhung des charak-
teristischen Widerstands bei Zugbeanspruchung berücksichtigt werden  
- 1er-, 2er- oder 4er- Sets mit c1 ≥ 2,5hef und c2 ≥ 2,5hef,  
- 1er- oder 2er-Sets mit c1 ≥ cmin (cmin siehe Anlage 17, Tabelle 4) und c2 ≥ 1,5hef. 

 Die Zusatzbewehrung ist nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.1.2 auszubilden und 
für den Bemessungswert der gesamten einwirkende Zugbeanspruchung nach 
DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.1.9 zu bemessen. 
Betonausbruch 

 Der Nachweis für kegelförmigen Betonausbruch nach Abschnitt 3.2.2.1, ausgehend vom 
Ankerkopf (1er-Set) bzw. den Ankerköpfen (2er- und 4er-Sets), darf entfallen. 

 Allerdings ist kegelförmiger Betonausbruch ausgehend von den Enden der 
Zusatzbewehrung nach Gleichnung (3.1) mit αc = 1,0 nachzuweisen, wobei als 
Verankerungstiefe hef der Abstand zwischen der Betonoberfläche und dem Ende der 
Zusatzbewehrung einzusetzen ist. 
Kombiniertes Herausziehen und Betonausbruch 

 Der Nachweis für kombiniertes Herausziehen und Betonausbruch des Hüllwellrohrs mit 
Ankerstab (1er-Set) bzw. der Hüllwellrohre mit Ankerstäben (2er- und 4er Sets) darf 
entfallen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Bemessungswert für Stahlversagen der Anker-
stäbe nach Gleichung (3.2) berechnet wird. 



       
 

 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ 
Allgemeine Bauartgenehmigung 
Nr. Z-21.8-2113 Seite 8 von 14 | 20. April 2022 

Z45526.20 1.21.8-28/20

  redNRd,s  =  αsup · NRd,s        (3.2) 
 mit: 

 redNRd,s = Reduzierter Bemessungswert des Widerstands für Stahlversagen der 
Ankerstäbe 

 αsup = Reduktionsfaktorsfaktor für den Bemessungswert des Widerstands bei 
Stahlversagen der Ankerstäbe: 

  Randferne Verankerungen (c1 ≥ 2,5hef und c2 ≥ 2,5hef): αsup gemäß Anlagen 
20 und 21, Tabelle 7, 

   Randnahe Verankerungen: 
  1er-Set mit c1 ≥ cmin und c2 ≥ 1,5hef: αsup gemäß Anlage 22, Tabelle 8,  
  2er-Set mit c1 ≥ cmin und c2 ≥ 1,5hef: αsup gemäß Anlagen 23 u. 24, Tabelle 9 

  NRd,s  =  NRk,s / γMs       (3.3) 
 NRk,s, γMs   nach Anlage 19, Tabelle 6 

 Zusatzbewehrung zur Aufnahme von Querlasten in Form von Bügeln 
(DIN EN 1992-4:2019-04, Bild 7.10b) oder Schlaufen (DIN EN 1992-4:2019-04, Bild 7.10c) 
sind nicht zulässig. 

3.2.2.3 Kombinierte Zug- und Querbeanspruchungen 
 Bei Verankerungen ohne Zusatzbewehrung sind die Nachweise für kombinierte Zug- und 

Querbeanspruchungen gemäß DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.3.1 zu führen. 
Für Verankerungen mit Zusatzbewehrung sind abhängig vom Abminderungsfaktor αsup für 
den Widerstand für Stahlversagen (siehe Gleichung (3.2)) folgende Nachweise zu führen: 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung für Zug- und Querbeanspruchung und αsup = 1,0: 

 Die Nachweise sind gemäß DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.3.2(1) zu führen. Dabei 
ist in Gleichung (7.54) der Wert NRd,s nach Gleichung (3.3) einzusetzen. 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung für Zug- oder Querbeanspruchung und αsup = 1,0: 

 Nachweise für kombinierte Beanspruchungen für Stahlversagen sind gemäß 
DIN EN 1992-4:2019-04, Gleichung (7.54) mit NRd,s nach Gleichung (3.3) und für andere 
Versagensarten als Stahlversagen nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.3.2(2) zu 
führen, wobei in Gleichung (7.57) der Exponent k11 = 0,67 zu verwenden ist. 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung für Zug- und Querbeanspruchung und αsup < 1,0: 

 Die Nachweise für kombinierte Beanspruchungen sind nach DIN EN 1992-4:2019-04, 
Abschnitt 7.2.3.2(1) zu führen. Dabei ist in Gleichung (7.54) NRd,s nach Gleichung (3.3) 
einzusetzen.  

 In den Gleichungen (7.55) und (7.56) steht NRd,i für die Bemessungswerte redNRd,s; NRd,re und 
NRd,a mit redNRd,s nach Gleichung (3.2). 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung nur für Zugbeanspruchung und αsup < 1,0: 

 Die Nachweise für kombinierte Beanspruchungen sind nach DIN EN 1992-4:2019-04, 
Abschnitt 7.2.3.2(2) zu führen. Dabei ist in Gleichung (7.54) NRd,s nach Gleichung (3.3) 
einzusetzen.  

 In Gleichung (7.57) ist als Exponent k11 = 0,67 zu verwenden und NRd,i steht für die 
Bemessungswerte redNRd,s; NRd,re und NRd,a mit redNRd,s nach Gleichung (3.2). 

3.2.3 Bemessung bei seismischer Beanspruchung 
 Die Bemessung bei seismischer Beanspruchung ist nach DIN EN 1992-4:2019-04, 

Abschnitt 9 und Annex E durchzuführen. 
 Die seismischen Beanspruchungen können in die Leistungskategorie C2 eingestuft werden. 
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3.2.3.1 Nachweise ohne Zusatzbewehrung 
 Es müssen dieselben Nachweise für die unterschiedlichen Versagensarten geführt werden 

wie unter statischer und quasi-statischer Beanspruchung, jedoch müssen die maßgebenden 
Widerstände wie im Folgenden angegeben abgemindert werden. Die Teilsicherheitsbeiwerte 
für die Widerstände können aus der Bemessung für statische und quasi-statischer 
Beanspruchung übernommen werden. 

 Es ist entweder der Bemessungsansatz "Bemessung nach Elastizitätstheorie" nach 
DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 9.2, (3), a2) oder "Bemessung mit Anforderungen an die 
Duktilität der Befestigungselemente" nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 9.2, (3), b) zu 
wählen. Die "Bemessung mit Anforderungen an die Duktilität der Befestigungselemente" darf 
nur für randferne Anwendungen ohne Einfluss von Bauteilrändern (c1 ≥ 2,5hef und 
c2 ≥ 2,5hef) unter Einhaltung der Mindestverankerungstiefen hef,min nach 
Anlage 27, Tabelle 12 durchgeführt werden. 

 Nach DIN EN 1992-4:2019-04 gilt:  
  NRk,eq  = αeq · N0Rk,eq      (3.4) 
  VRk,eq  =  αeq · αgap · V0Rk,eq      (3.5) 
 mit: 

N0Rk,eq (V0Rk,eq) = grundlegende charakteristische Widerstände für die einzelnen 
Versagensarten unter Zugbeanspruchung (Querbeanspruchung) bei 
seismischer Beanspruchung wie im Folgenden angegeben 

 αeq  =  Reduktionsfaktor nach DIN EN 1992-4:2019-04, Tab. C.3 für Kopfbolzen 
 αgap  = Reduktionsfaktor nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt C.5(2) 

Stahlversagen 
 Die Widerstände N0Rk,s,eq und die zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerte bei Zugbean-

spruchung  und die Widerstände V0Rk,s,eq und die zugehörenden Teilsicherheitsbeiwerte bei 
Querbeanspruchung  sind in Anlage 28, Tabelle 13 angegeben. 
Herausziehen 

 Der Nachweis für Herausziehen des Ankerstabes mit Ankerplatte (Kopfbolzen) aus dem 
Mörtel bzw. des Ankerstabes mit Ankerplatte (Kopfbolzen) mit dem Mörtel aus dem Hüllwell-
rohr ist nicht erforderlich. 
Kombiniertes Herausziehen und Betonausbruch 

 Der Nachweis für kombiniertes Herausziehen und Betonausbruch des Hüllwellrohrs mit 
Ankerstab (1er-Set) bzw. der Hüllwellrohre mit Ankerstäben (2er- und 4er-Sets) darf 
entfallen. Voraussetzung hierfür ist, dass bei Verankerungen ohne Zusatzbewehrung zur 
Aufnahme der Zugkräfte der charakteristische Widerstand für kegelförmigen Betonausbruch 
NRk,c,eq nach Gleichung (3.6) berechnet wird. 

  NRk,c,eq = αc,eq · αeq · NRk,c,EN1992-4      (3.6) 
mit:  
 αc,eq  =  Reduktionsfaktor für den charakteristischen Widerstand bei kegel-

förmigem Betonausbruch unter seismischer Beanspruchung: 
   Für 4er-Sets in einer Bauteilecke mit c1 ≤ 2,5hef und c2 ≤ 2,5hef: 
    - für Anker M12 aus galvanisch verzinktem Stahl 8.8: αc,eq = 0,85 

  - für Anker M16 aus galvanisch verzinktem Stahl 8.8: αc,eq = 0,90 
  - für Anker M30 und M33 aus nichtrostendem Stahl A4-50: αc,eq = 0,90 

 Für alle anderen Verankerungen: αc,eq = 1,00 
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αeq  siehe Gleichung (3.4) 
NRk,c,EN1992-4 siehe Gleichung (3.1) 

Betonkantenbruch 
 Für V0Rk,c,eq beim Nachweis für Betonkantenbruch gilt der Wert VRk,c für statische und quasi-

statische Beanspruchung (siehe Abschnitt 3.2.2.1). 
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 

 Der Nachweis für Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite bei seismischer Querbean-
spruchung ist mit folgendem Widerstand VRk,cp,eq  zu führen: 

  VRk,cp,eq = k8 · NRk,c,eq · αeq · αgap      (3.7) 
 mit: 
   k8  = 2,0 
  NRk,c,eq  nach Gleichung (3.6) 
  αeq, αgap siehe Gleichung (3.5) 
3.2.3.2 Nachweise bei Anordnung einer Zusatzbewehrung  

Es darf nur bei den folgenden Verankerungen eine Zusatzbewehrung zur Erhöhung des 
charakteristischen Widerstands bei Zugbeanspruchung berücksichtigt werden 
- 1er-, 2er- oder 4er- Sets mit c1 ≥ 2,5hef und c2 ≥ 2,5hef,  
- 1er- oder 2er-Sets mit c1 ≥ cmin (cmin siehe Anlage 17, Tabelle 4) und c2 ≥ 1,5hef. 
Die Zusatzbewehrung ist nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.1.2 auszubilden und 
für den Bemessungswert der gesamten einwirkenden Zugbeanspruchung nach 
DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt C.5(2) zu bemessen.  
Betonausbruch 
Der Nachweis für kegelförmigen Betonausbruch nach Abschnitt 3.2.3.1 (ausgehend vom 
Ankerkopf (1er-Set) bzw. den Ankerköpfen (2er- und 4er-Sets) darf entfallen. Allerdings ist 
kegelförmiger Betonausbruch ausgehend von den Enden der Zusatzbewehrung nach 
Gleichung (3.6) dieser Zulassung mit αc,eq = 1,0 nachzuweisen, wobei als Verankerungs-
tiefe hef der Abstand zwischen der Betonoberfläche und dem Ende der Zusatzbewehrung 
einzusetzen ist. 
Kombiniertes Herausziehen und Betonausbruch 
Der Nachweis für kombiniertes Herausziehen und Betonausbruch des Hüllwellrohrs mit 
Ankerstab (1er- Set) bzw. der Hüllwellrohre mit Ankerstäben (2er- und 4er-Set) darf 
entfallen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Bemessungswert für Stahlversagen der 
Ankerstäbe nach Gleichung (3.8) berechnet wird. 

  redNRd,s,eq = αsup,eq · αeq · N0Rd,s,eq      (3.8) 
 mit: 
  redNRd,s,eq  =  Reduzierter Bemessungswert des Widerstands für Stahlversagen der 

Ankerstäbe 
  αsup,eq  =  Reduktionsfaktor für den Bemessungswert des Widerstands bei 

Stahlversagen der Ankerstäbe: 
    1er-, 2er- oder 4er-Sets mit c1 ≥ 2,5hef und c2 ≥ 2,5hef: αsup,eq nach 

Anlage 29, Tabelle 14 
    1er-Sets und 2er-Sets mit c1 ≥ cmin  und c2 ≥ 1,5hef αsup,eq nach 

Anlagen 30 und 31, Tabellen 15 und 16  
  N0Rd,s,eq  =  N0Rk,s,eq / γMs      (3.9) 
 N0Rk,s,eq, γMs nach Anlage 28, Tabelle 13  
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Zusatzbewehrung 
Für den charakteristischen Widerstand der Zusatzbewehrung für Stahlversagen NRk,re,eq gilt 
Abschnitt 3.2.2.2.  
Der charakteristische Widerstand der Zusatzbewehrung für Verbundversagen NRk,a,eq ist 
nach Gleichung (3.10) zu berechnen. 

  NRk,a,eq  =  αeq · NRk,a      (3.10) 
 mit: 
   αeq  =  0,85 bei 1er-Sets, 
   =  0,75 bei 2er- und 4er-Sets 
  NRk,a  nach DIN EN 1992-4:2019-04, Gleichung (7.32) 
 Wenn eine Zusatzbewehrung unter Berücksichtigung der Bedingungen entsprechend 

DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.2.2 in Form einer Oberflächenbewehrung (siehe 
Bild 7.10a)) ausgeführt und für die gesamte einwirkende Querbeanspruchung nach 
DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt C.5(2) bemessen wird, darf der Nachweis für Beton-
kantenbruch nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.2.5 entfallen.  

 Dafür müssen die Nachweise für Versagen der Zusatzbewehrung mit den Widerständen 
NRk,re,eq und NRk,a,eq wie folgt geführt werden: 

  NRk,re,eq  = αgap · αeq · NRk,re      (3.11) 
  NRk,a,eq =  αgap · αeq · NRk,a      (3.12) 
 mit: 
   αeq  =  0,85 bei 1er-Sets, 
  αeq  =  0,75 bei 2er- und 4er-Sets 
  NRk,a  =  γc · NRd,a 
  NRd,a  nach Abschnitt 3.2.2.2 

Zusatzbewehrungen zur Aufnahme von Querlasten in Form von Bügeln 
(DIN EN 1992-4:2019-04, Bild 7.10b) oder Schlaufen (DIN EN 1992-4:2019-04, Bild 7.10c) 
sind nicht zulässig. 
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 
Wird eine Zusatzbewehrung zur Aufnahme von Querlasten angeordnet, ist der charakte-
ristische Widerstand für Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite nach Gleichung (3.7) 
mit dem Faktor 0,75 abzumindern. 

3.2.3.3 Kombinierte Zug- und Querbeanspruchungen 
 Bei Verankerungen ohne Zusatzbewehrung sind die Nachweise für kombinierte Zug- und 

Querbeanspruchungen gemäß DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt C.5(3) mit k15 = 1 in 
Gleichung (C.9) zu führen 
Für Verankerungen mit Zusatzbewehrung sind abhängig vom Abminderungsfaktor αsup,eq für 
den Widerstand für Stahlversagen (siehe Gleichung (3.2)) folgende Nachweise zu führen: 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung für Zug- und Querbeanspruchung und αsup,eq = 1,0: 
Die Nachweise für kombinierte Beanspruchungen gemäß DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 
C.5.3 sind mit k15 = 1 in Gleichung (C.9) zu führen.  
Dabei sind beim Nachweis für andere Versagensarten als Stahlbruch der Anker die Verhält-
niswerte NEd/NRd,i,eq für die Versagensart Betonausbruch (Zuglast) und  VEd/VRd,i,eq für die 
Versagensart Betonkantenbruch (Querlast) durch die entsprechenden Werte für Versagen 
der Zusatzbewehrung zu ersetzen. 
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Verankerungen mit Zusatzbewehrung für Zug- oder Querbeanspruchung und αsup,eq = 1,0: 
Die Nachweise für kombinierte Beanspruchungen gemäß DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 
C.5.3 sind mit k15 = 1 in Gleichung (C.9) für Stahlbruch der Anker bzw. mit k15 = 0,67 in 
Gleichung (C.9) für andere Versagensarten als Stahlbruch der Anker zu führen.  
Dabei sind beim Nachweis für andere Versagensarten als Stahlbruch der Anker bei 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung nur zur Aufnahme von Zuglasten der Verhältniswert 
NEd/NRd,i,eq  für die Versagensart Betonausbruch (Zuglast) bzw.  bei Verankerungen mit 
Zusatzbewehrung nur zur Aufnahme von Querlasten der Verhältniswert VEd/VRd,i für die 
Versagensart Betonkantenbruch (Querlast) durch die entsprechenden Werte für Versagen 
der Zusatzbewehrung zu ersetzen. 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung für Zug- und Querbeanspruchung und αsup,eq < 1,0: 
Die Nachweise für kombinierte Beanspruchungen gemäß DIN EN 1992-4:2019-04, 
Abschnitt C.5.3 sind mit k15 = 1 in Gleichung (C.9) zu führen.  
Dabei steht beim Nachweis für andere Versagensarten als Stahlbruch der Anker der Wert 
NRd,i,eq für die Werte redNRd,s,eq; NRd,re,eq und NRd,a,eq mit redNRd,s,eq nach Gleichung (3.8) und 
der Verhältniswert VEd/VRd,i,eq für die Versagensart Betonkantenbruch (Querlast) ist durch die 
entsprechenden Werte für Versagen der Zusatzbewehrung zu ersetzen.  
Verankerungen mit Zusatzbewehrung für Zug- oder Querbeanspruchung und αsup,eq < 1,0: 
Die Nachweise für kombinierte Beanspruchungen gemäß DIN EN 1992-4:2019-04 
Abschnitt C.5.3 sind mit k15 = 1 in Gleichung (C.9) für Stahlbruch der Anker bzw. mit 
k15 = 0,67 in Gleichung (C.9) für andere Versagensarten als Stahlbruch der Anker zu führen.  
Dabei steht beim  Nachweis für andere Versagensarten als Stahlbruch der Anker bei 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung nur zur Aufnahme von Zuglasten der Wert NRd,i,eq für 
die Werte redNRd,s,eq (nach Gleichung (3.8)); NRd,re,eq und NRd,a,eq sowie bei Verankerungen 
mit Zusatzbewehrung nur zur Aufnahme von Querlasten für die Werte redNRd,s,eq und NRd,c,eq 
(nach Gleichung (3.6)).  
Weiterhin ist beim Nachweis für andere Versagensarten als Stahlbruch der Anker bei 
Verankerungen mit Zusatzbewehrung nur zur Aufnahme von Querlasten der Verhältniswert 
VEd/VRd,i für die Versagensart Betonkantenbruch (Querlast) durch die entsprechenden Werte 
für Versagen der Zusatzbewehrung zu ersetzen. 

3.2.4 Verschiebungsverhalten 
In Anlage 26, Tabelle 11 bzw. Anlage 32, Tabelle 17 sind die zu erwartenden 
Verschiebungen für die zugehörigen zulässigen Lasten angegeben. 

3.3 Ausführung 
3.3.1 Allgemeines 
 Das ROBUSTA-Verankerungsset darf nur als Befestigungseinheit verwendet werden. 
 An den Einzelkomponenten des Verankerungssets dürfen keine Änderungen vorgenommen 

werden. 
 Die Verankerung ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen 

und den Verarbeitungshinweisen auf dem Sackaufdruck des Verguss-Trockenmörtels einzu-
bauen. Ebenso ist das technische Merkblatt für den ROBUSTA-Ankermörtel 4-50-90 sowie 
die zusätzlichen Informationen zur Verarbeitung bei extremen Temperaturen zu beachten. 

 Die Konstruktionszeichnungen müssen die genaue Lage und die Ausführungsangaben 
(Lage, Größe, Längen und Werkstoffe der Hüllwellrohre und Ankerstäbe) der Verankerung 
enthalten. 
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 Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der von 
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungs-
erklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. 

3.3.2 Einbau der Hüllwellrohre 
 Die Hüllwellrohre sind so an der Schalung bzw. der Bewehrung zu fixieren, dass sie sich 

beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht 
verschieben.  

 Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass der Beton unter den Hüllwellrohren bzw. 
U-Blechen gut verdichtet wird. 

3.3.3 Einbau und Verguss der Ankerstäbe 
 Die Kunststoffdeckel der Hüllwellrohre müssen bis zum Einbau und Verguss der Ankerstäbe 

verschlossen bleiben um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Falls beim 
Betonieren dennoch Schlämpe in das Hüllwellrohr eingedrungen sein sollte, muss der Boden 
des Rohres soweit frei gemacht werden, dass die erforderliche Einbindetiefe der Ankerstäbe 
erreicht wird. Eingedrungenes Wasser muss vollständig ausgeblasen werden, bis die 
Rohrwandungen nur noch feucht sind. 

 Die Ankerstäbe werden mittels separat gelieferter Schablonen im Hüllwellrohr ausgerichtet 
und während des Vergießens gehalten. Die Ankerstäbe dürfen während des Erstarrungs-
vorganges nicht bewegt werden. Die Schablonen dürfen erst nach dem Erstarren des 
Vergussmörtels ausgebaut werden. 

 Aufgrund der Abmessungen des Ankerstabs mit Ankerplatte sowie der Hüllwellrohre besteht 
die Möglichkeit, den Ankerstab außermittig im Hüllwellrohr anzuordnen. Dadurch können 
Abweichungen des Hüllwellrohres von der Solllage ausgeglichen werden. 

 Die Verarbeitungstemperaturen für den Vergussmörtel und das Bauteil gemäß dem 
technischen Merkblatt des Herstellers "Zusätzliche Informationen zur Verarbeitung bei 
extremen Temperaturen" sind einzuhalten. Das Hüllwellrohr muss vollständig vergossen 
werden. 

 Die Verarbeitungszeit des angemischten Vergussmörtels beträgt bei +20 °C ca. 45 Minuten. 
Ruhepausen zwischen dem Anmischen und dem Einbringen länger als 5 Minuten sind zu 
vermeiden. Grundsätzlich dürfen nur ganze Gebinde gemischt und verarbeitet werden. 

 Auf eine sofortige Nachbehandlung der oben frei liegenden Vergussfläche gemäß den 
Verarbeitungshinweisen auf dem Sackaufdruck des Verguss-Trockenmörtels ist zu achten. 
Der Nachbehandlungszeitraum beträgt mindestens 5 Tage. 

3.3.4 Befestigung der Anbauteile / Belastungsbeginn 
 Die Befestigung des Anbauteils (Festschrauben der Sechskantmutter am Ankerstab) muss 

mit einem überprüften Drehmomentschlüssel vorgenommen werden. Die maximalen 
Drehmomente gemäß Anlage 18, Tabelle 5 dürfen nicht überschritten werden. 
Die Druckfestigkeit des ROBUSTA-Ankermörtels 4-50-90 muss bei Prüfung nach 
DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und 
Vergussmörtel" (Ausgabe Juli 2019) im Alter von 24 h mindestens dem Wert der Frühfestig-
keitsklasse A entsprechen. 

 Für die Belastung der Verankerung ist die Festigkeitsentwicklung des Vergussmörtels unter 
den Baustellenbedingungen (z. B. Temperatur) zu beachten, aus der sich ggf. ein späterer 
Zeitpunkt der Belastung ergibt. 
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3.3.5 Kontrolle der Ausführung 
 Bei dem Einbau der Verankerungen muss der mit dem Einbau von ROBUSTA-

Verankerungssets betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein 
fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen. Insbesondere muss er die Ausführung 
und Lage der Verankerungen kontrollieren. 

 Die Aufzeichnungen hierüber müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen 
und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wir 
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen 
aufzubewahren. 

Beatrix Wittstock Beglaubigt 
Referatsleiterin  Tempel 
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